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a)
   

b)   

c)

Nach einer anfänglichen Umfeldanalyse, in der der externe und interne Rahmen beschrieben wird, werden die 

vorhandenen Daten nach folgenden Themenbereichen analysiert:

• Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und Organisationskultur;

• Vertretung der Geschlechter in Führungspositionen und Entscheidungsprozessen;

• Gleichstellung der Geschlechter bei der Einstellung und beim beruflichen Aufstieg;

• Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Lehre;

Durchführung einer Folgenabschätzung von Verfahren und Praktiken, um geschlechtsspezifische Vorurteile 
zu ermitteln;

die Identifizierung und Umsetzung innovativer Strategien zur Beseitigung etwaiger Vorurteile;

die Festlegung von Zielen und die Überwachung der Fortschritte anhand von Indikatoren1.
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Einleitung

Die 1994 gegründete FH Wiener Neustadt war die erste Fachhochschule Österreichs und ist derzeit die größte ihrer 

Art in Niederösterreich. Sie bietet mehr als 40 Bachelor- und Master- Studiengänge an fünf Fakultäten (Wirtschaft, 

Technik, Gesundheit, Sport und Sicherheit) und vier verschiedenen Standorten (Wiener Neustadt, Wieselburg, Tulln 

und Wien) an.

Im Jahr 1998 wurde die Forschungstochter FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH gegründet. Auf-

gabe der FOTEC ist es, die technisch orientierten Studiengänge der FH Wiener Neustadt bei der Initiierung und 

Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu unterstützen.

/ Abbildung 1: Netzwerk der FH Wiener Neustadt

1 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/what-gender-equality-plan-gep

Das gesamte Netzwerk der FH Wiener Neustadt (siehe Abbildung 1) bekennt sich zu Gleichstellung, Gleichbehand-

lung und Diversität und hat deren Förderung in seiner Kultur, seinen Prozessen und Strukturen implementiert.

Der vorliegende Gleichstellungsplan (GP) für das gesamte Netzwerk der FH Wiener Neustadt hat folgende Ziele
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• Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt einschließlich sexueller Belästigung.

Schließlich werden Maßnahmen zur Erreichung der ermittelten Ziele, sowie das Monitoring beschrieben.

Inspiration und Orientierung für die Entwicklung dieses GP waren die Mitteilung der Europäischen Kommission       

„A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth“ (COM(2012) 392 final), Veröffentli-

chungen von EIGE, Regeln und Vorschriften für die Teilnahme an Horizon Europe sowie die Arbeit der Gender &     

Diversity-Arbeitsgruppe der FH Wiener Neustadt und der Gender & Diversity-Beauftragten.

Die folgenden Stakeholder waren an der Entwicklung des vorliegenden Dokuments beteiligt:

• die Gender- und Diversity-Beauftragte (Gesamtkoordination, Bereitstellung von Daten zu Studierenden, 
Information und Input zu geplanten Maßnahmen)

• der Arbeitsausschuss für Gleichstellung und Diversität (Ziele und Maßnahmen)

• die Studierendenvertretung (mit Input des FH-Referats für die ÖH, der gesetzlichen Vertretung aller Studie-
renden in Österreich)

• die Ausschüsse des Kollegiums für Didaktik und internationale Fragen

• die Personalabteilung (Bereitstellung von allgemeinen Daten, Informationen zum Audit „Hochschule und 
Familie“ sowie zu Einstellungsverfahren)

• FOTEC (Bereitstellung von Daten zur Organisation, Input).
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Umfeldanalyse

Beschreibung des externen Rahmens

Innerhalb Europas liegt Österreich in der Ausgabe von 2020 des Gleichstellungsindex2 mit 66,5 von 100 Punkten 

auf Platz 13 von 28 Ländern und damit 1,4 Punkte unter dem EU-Durchschnitt. Dies zeigt deutlich, dass noch viel 

mehr getan werden kann und sollte, um die Gleichstellung der Geschlechter in Österreich zu erreichen.

Einer der ersten Meilensteine in Österreich war das 1979 verabschiedete „Gesetz über die Gleichbehandlung von 

Frau und Mann bei der Festsetzung des Entgelts“. Im Jahr 1993 trat das Bundesgesetz über die Gleichbehandlung 

in Kraft.

Mit dem Inkrafttreten des Universitätsgesetzes 2002 (UG 20023) wurde die Verantwortung für die Entwicklung der 

Gleichstellungspolitik (und explizit der „Frauenförderung“) im österreichischen Hochschulwesen auf die Universi-

täten verlagert. Sie verfolgt drei unterschiedliche Ziele: die Integration von Frauen in allen Bereichen und auf allen 

Hierarchieebenen, die Beseitigung struktureller Barrieren für Frauen und die Integration der Gender-Dimension in 

Forschung und Lehre. Für die Fachhochschulen gilt jedoch das Fachhochschulgesetz (FHG)4. In § 2 dieses Geset-

zes heißt es, dass der Erhalter auf „die Gleichstellung der Geschlechter“ achten muss. Es schreibt auch vor, dass er 

„die ausgeglichene Repräsentanz der Geschlechter in allen Positionen und Funktionen“ zu beachten hat und diese 

Aspekte in den jeweiligen Entwicklungsplänen besonders berücksichtigen (§ 8 (2) 1, FHG) soll. Im Gegensatz zu den 

Universitäten sind die Aufgaben und Funktionen der Gleichstellungs- beauftragten an den Fachhochschulen nicht 

gesetzlich geregelt.

Mit 1. Juli 2004 löste das neue Gleichbehandlungsgesetz (GlBG 20045), das die Richtlinie 2000/43/EG (Antirassis-

musrichtlinie) und die Richtlinie 2000/78/EG (Gleichbehandlungs- rahmenrichtlinie) in die bereits geltenden Gleich-

behandlungsgesetze integriert, diese Gesetze ab. Kern des für die Privatwirtschaft und andere Bereiche geltenden 

Gesetzes ist der Gleichbehandlungsgrundsatz, der Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen verpflichtet, in 

ihrem Tätigkeitsbereich die erforderliche Gleichbehandlung zu gewährleisten. Darüber hinaus klärt es Begriffe 

wie sexuelle Belästigung, allgemeine Belästigung am Arbeitsplatz und Diskriminierung sowie flankierende Maß-

nahmen und führt wichtige oder typische Fallkonstellationen als besondere Tatbestände auf. Dazu gehören unter 

anderem die Bewerbung und Begründung eines Arbeitsverhältnisses, der Zugang zur beruflichen Aus- und Weiter-

bildung, das berufliche Fortkommen und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Obwohl in den letzten Jahren Verbesserungen zur Verringerung des geschlechtsspezifischen Pay Gaps umge-

setzt wurden, weist Österreich immer noch das drittgrößte Lohngefälle zwischen Frauen  und  Männern  von  30  

untersuchten  Ländern  auf.  Laut  Eurostat  lag  der geschlechtsspezifische Pay Gap in Österreich im Jahr 20196 bei 

19,9 Prozent und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt (EU-27) von 14,1 Prozent7.

2 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/country/AT

3 https://betriebsrat.tuwien.ac.at/fileadmin/t/br/ap/Rechtliches/universitaetsgesetz2002.pdf

4 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009895

5 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2004_I_66

6 Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle, definiert als die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst
von männlichen und weiblichen Beschäftigten (in % des männlichen Bruttoverdienstes) 

7 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics#Possible_causes_of_the_unadjusted_gender_pay_gap
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In einer 2018 vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) in Auftrag gegebenen 

Studie zur „Gleichstellung von Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung in Österreich“ stellen die Au-

tor*innen dem gegenüber fest, dass „der Gender Pay Gap in Österreich in Wissenschaft und Forschung deutlich 

geringer ist als in der Gesamtwirtschaft“.8

Zur Erwerbsbeteiligung heißt es in der Studie: „In Österreich sind zwei Drittel aller Wissenschafter/innen und 

Forscher/innen im universitären Bereich beschäftigt, aber nur 42% der Männer. Demgegenüber spielt für Männer 

der Unternehmenssektor eine deutlich größere Rolle, der etwas mehr als die Hälfte der männlichen, aber nur ein 

Viertel der weiblichen Wissenschafter/innen beschäftigt.“9.

Betrachtet man alle Fachhochschulen in Österreich10, so ist das Verhältnis von Frauen und Männern unter allen 

Beschäftigten (wissenschaftliches und sonstiges Personal) immer noch nicht ausgeglichen. 58% aller Beschäftigten 

sind Männer und 42% Frauen. Bei den Vollzeitäquivalenten sinkt ihr Anteil noch weiter: Nur 37 % der Vollzeitäquiva-

lente sind Frauen, also etwas mehr als ein Drittel der Beschäftigten. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Teilzeitarbeit 

in Österreich immer noch überwiegend weiblich ist. Trotz der Tatsache, dass „Frauen seit Ende der 1990er Jahre die 

Mehrheit unter den Studierenden in Österreich stellen“11, gilt dies leider auch (sogar noch etwas mehr) für das wis-

senschaftliche Personal an diesen Einrichtungen: 60% des Personals ist männlich, aber 64% der Vollzeitäquivalente 

gehören diesem Geschlecht an. Demgegenüber sind 40% des wissenschaftlichen Personals Frauen, aber nur 36% 

der Vollzeitäquivalente.

Beschreibung des internen Rahmens

Im Hinblick auf die gängige Definition von Gleichstellung als Gewährleistung gleicher Rechte, Ressourcen, Chancen 

und Schutzmaßnahmen für Männer und Frauen ist die Fachhochschule Wiener Neustadt recht weit fortgeschrit-

ten. Da Gender nur eine von mehreren Diversitätsdimensionen ist, tragen relevante Gremien an der FH Wiener 

Neustadt den Namen „Gender & Diversity“ und unterstützen damit den Anspruch, Gleichstellung in einem weiteren 

Sinn abzudecken. Die Organisation ist bestrebt, einem solchen erweiterten Gleichstellungsbegriff gerecht zu wer-

den und erwähnt Gender und Diversität explizit in ihrem Leitbild12 und in § 1 ihrer Satzung vom 12. Oktober 2017: „Die 

Fachhochschule Wiener Neustadt setzt sich aktiv dafür ein, allen (potentiellen) Studierenden und (potentiellen) Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern gleiche Chancen zu bieten ohne Unterscheidung nach Alter, Behinderung, Herkunft, 

Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung und Weltanschauung.“

Es gibt spezifische Maßnahmen, die diese Aussagen unterstützen13.

 8 „Gleichstellung in Wissenschaft und Forschung in Österreich“, Wroblewski, A., Striedinger, A. u.a.;Institut für Höhere Studien IHS; Studie in Auftrag gegeben
vom Österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2018, S.102

9 Ibid. S.14

10 http://www.statistik.at/web_en/statistics/EnergyEnvironmentInnovationMobility/research_and_development
_r_d_innovation/r_d_in_all_economic_sectors/057580.html

11 „Gleichstellung in Wissenschaft und Forschung in Österreich“, Wroblewski, A., Striedinger, A. u.a.; Institut für Höhere Studien IHS; Studie in Auftrag gegeben
vom Österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2018

12 https://www.fhwn.ac.at/ueber-uns/leitbild

13 https://www.fhwn.ac.at/ueber-uns/gender-diversity

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:4c6f3c17-4499-406e-9c23-fb28ee28d7ff/Gleichstellung in Wissenschaft und Forschung in �sterreich (Langfassung, PDF, 6,5 MB).pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:4c6f3c17-4499-406e-9c23-fb28ee28d7ff/Gleichstellung in Wissenschaft und Forschung in �sterreich (Langfassung, PDF, 6,5 MB).pdf
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Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt14 im Februar 2017 hat sich die Hochschule verpflichtet, die Anerken-

nung, Wertschätzung und Integration von Vielfalt innerhalb und außerhalb ihres Wirkungskreises aktiv zu fördern 

und dabei alle Mitglieder der Gesellschaft zu respektieren, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft und Haut-

farbe, sexueller Orientierung, Religion oder Weltanschauung oder einer körperlichen oder geistigen Behinderung. 

Die Charta der Vielfalt

• schärft das Bewusstsein für den breiten Nutzen von Vielfalt in Wirtschaft und Gesellschaft,

• fördert den Diskurs zwischen den Interessengruppen,

• fördert das Lernen anhand von Best-Practice-Beispielen,

• setzt Qualitätsstandards im Diversity Management,

• enttabuisiert Menschen und Gruppen, die wirtschaftlich und sozial noch benachteiligt sind,

• erhöht gegenseitigen Respekt, Toleranz und Wertschätzung in Unternehmen und Organisationen,

• regt die Bildung neuer Netzwerke und Kooperationen an und

• ermöglicht Benchmarking.

Im Jahr 2011 etablierte das Kollegium der Fachhochschule eine Gender- & Diversity- Beauftragte als Ansprech-

partnerin, die seit 2016 von einer Arbeitsgruppe für Gender & Diversity unterstützt wird. Diese setzte sich aus min-

destens fünf Personen zusammen (je ein*e Vertreter*in der Fakultäten Wirtschaft, Technik und Gesundheit, ein*e 

Vertreter*in der Personalabteilung sowie ein*e Studierendenvertreter*in). In den letzten Jahren wurde diese Arbeits-

gruppe um je eine Vertretung aus der Sport- und der Sicherheitsfakultät, die Leiterin der Marketingabteilung sowie 

die Ansprechpartnerin für Studierende und Bewerber*innen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen 

erweitert. Die Arbeitsgruppe trifft sich mindestens einmal pro Semester.

Die Aufgaben der Gender- & Diversity-Beauftragten und der unterstützenden Arbeitsgruppe sind:

• die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen in Bezug auf Gender und Diversity,

• die Beratung der Hochschulleitung in Gender- und Diversity-Fragen,

• die Unterstützung der Personalabteilung bei Gender- und Diversity-Projekten,

• die Vernetzung und Kooperation mit Institutionen, die sich mit Gleichstellung und Frauenförderung befassen.

Die Ressourcen für die Stelle der Gender- & Diversity-Beauftragten werden jährlich in der Leistungsvereinbarung 

vergeben. Für das laufende Studienjahr 2021/22 stehen der Beauftragten 400 Arbeitsstunden zur Verfügung, um 

das Mandat zu erfüllen. Darüber hinaus steht ein kleines finanzielles Budget zur Verfügung.

Im November 2017 wurde die FH Wiener Neustadt mit dem Basiszertifikat für das bestandene Audit „hochschul-

eundfamilie“ ausgezeichnet. Drei Jahre später, im November 2020, wurden die kontinuierlichen Bemühungen der 

Fachhochschule mit dem Vollzertifikat zum Audit belohnt. Näheres dazu finden Sie im Unterkapitel Work-Life-Ba-

lance und Organisationskultur weiter unten.

14 https://www.charta-der-vielfalt.de
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Seit dem Sommersemester 2017 informiert eine eigene Rubrik im Intranet die Beschäftigten von A - Z über familien-

freundliche Maßnahmen, Angebote und Services. Alle diese Maßnahmen sind für alle Geschlechter offen. Informa-

tionen für Studierende sind auf der Website abrufbar.

Im Oktober 2021 wurde vom Chief Operating Officer und der Vertretung des Betriebsrats ein Zusatz zur bestehen-

den Betriebsvereinbarung unterzeichnet, der die Home-Office- Bestimmungen auch nach der COVID-19-Pande-

mie regelt und es allen Beschäftigten unabhängig vom Ausmaß ihrer Wochenarbeitszeit ermöglicht, bis zu 50% 

ihrer Arbeitszeit an einem anderen Ort als am Standort der FH Wiener Neustadt zu leisten. Ähnliche Regelungen für 

Home-Office wurden auch für die FOTEC getroffen.

Mit Ende 2021 wurde ein „Kollegiumsausschuss für Gleichstellung und Diversität“ eingerichtet, der die Hochschul-

leitung und den Eigentümer der Fachhochschule in allen Fragen der Gleichstellung strategisch berät, insbesondere 

im Hinblick auf die Fortschreibung des vorliegenden Gleichstellungsplans. Die Mitglieder dieses Arbeitsausschusses 

wurden von allen fünf Fakultäten und verschiedenen Abteilungen der FH Wiener Neustadt ausgewählt.



- 9 -

Das Personalmanagement der FH Wiener Neustadt erhebt geschlechtsspezifische Daten über die Mitarbeiter*in-

nen im Hinblick auf

• Alter

• Nationalität

• Zugehörigkeit innerhalb der FH          
(Geschäftsführung, Service-Abteilungen, Fakultäten, Studiengänge, Institute, etc.)

• Karrierestufe

• Arbeitszeitumfang bezogen auf das Vollzeitäquivalent;       
Verteilung der Arbeitszeit auf Lehre und Forschung (falls zutreffend)

Das Geschlecht kann in der verwendeten Datenbank nur binär erfasst werden (mit der neuen Datenbanklösung 

wird das geändert werden), und zwar auf Grundlage des amtlichen Meldeformulars oder des Personalausweises.

Im Folgenden werden die grundlegenden Parameter der FH Wiener Neustadt dargestellt, weitere Details finden 

sich weiter unten in den Unterkapiteln. Die Daten wurden, wenn nicht anders angegeben, mit Stichtag 15. Novem-

ber 2020 erhoben und umfassen Mitarbeiter*innen, Studierende sowie externe Lehrende der Fachhochschule.

Mit Stand 15. November 2020 waren 553 Personen direkt an der FH Wiener Neustadt beschäftigt, davon 41% Männer 

und 59% Frauen.

Betrachtet man das Forschungspersonal der FH Wiener Neustadt, so kann man sagen, dass die Gleichstellung 

der Geschlechter erreicht wurde. 51% der 232 beschäftigten Forscher*innen sind weiblich (119 Personen), 49% (113 

Personen) sind männlich. Dies ist besonders bemerkenswert, da die oben erwähnte Statistik 2019 für das wissen-

schaftliche Personal an allen österreichischen Fachhochschulen eine deutliche Ungleichverteilung ausweist (60% 

männlich, 40% weiblich). Allerdings sind 53% der Vollzeitäquivalente männlich, während nur 47% weiblich sind.

Beim Verwaltungspersonal stehen zwei Drittel Frauen (150 von 229) einem Drittel (79) Männern gegenüber. Ähn-

lich wie beim Forschungspersonal verschieben sich die Zahlen bei den Vollzeitäquivalenten zugunsten der Männer: 

37 % der Vollzeitäquivalente sind männlich und 63 % weiblich, wobei die prozentuale Veränderung genau dieselbe ist 

wie beim Forschungspersonal (+/-4 %). Das familienfreundliche Arbeitsumfeld an der FH Wiener Neustadt begüns-

tigt sicherlich diesen im Vergleich zur österreichischen Gesamtbelegschaft eher geringen Unterschied zwischen 

den Geschlechtern.

Im Studienjahr 2020/21 unterstützten insgesamt 2005 externe Lehrende die Lehre an der Hochschule. Davon waren 

690 weiblich (34%) und 1315 männlich (66%). Die folgende Tabelle 1 zeigt die Aufteilung nach Geschlecht für jede der 

fünf Fakultäten, wobei große Unterschiede zwischen den Fakultäten zu erkennen sind.

Datenanalyse
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Fakultät Anzahl Frauen % Frauen Anzahl Männer % Männer Gesamt

Gesundheit 308 57% 237 43% 545

Sicherheit 11 11% 89 89% 100

Sport 8 21% 30 79% 38

Technik 99 18% 441 82% 540

Wirtschaft 255 33% 515 67% 770

Andere 9 75% 3 25% 12

Gesamt 690 34% 1315 66% 2005

Im selben Studienjahr waren 4371 aktive Studierende an der Universität immatrikuliert, davon 55% Frauen und 45% 

Männer. Die folgende Tabelle 2 zeigt die Aufteilung nach Geschlecht für jede der fünf Fakultäten.

Fakultät Anzahl Frauen % Frauen Anzahl Männer % Männer Gesamt

Gesundheit 551 81% 133 19% 684

Sicherheit 19 18% 86 82% 105

Sport 45 32% 96 68% 141

Technik 312 28% 804 72% 1116

Wirtschaft 1482 64% 843 36% 2325

Gesamt 2409 55% 1962 45% 4371

Betrachtet man die Fachhochschule Wiener Neustadt als Ganzes, so sind Frauen unter den Studierenden leicht 

überrepräsentiert (55 %). In zwei der fünf Fakultäten stellen sie jedoch eine deutliche Mehrheit dar: 81 % in der Fakul-

tät Gesundheit und 64 % in der Fakultät Wirtschaft. Gleichzeitig sind sie im Lehrkörper deutlich unterrepräsentiert. 

Fasst man die internen und externen Lehrenden zusammen, so sind nur 36 % der Lehrenden weiblich. Die Fakultät 

Gesundheit ist die einzige, in der Frauen im Lehrkörper überrepräsentiert sind (58 %, sowohl bei den internen als 

auch bei den externen Lehrbeauftragten).

Es ist jedoch festzustellen, dass in allen Fakultäten der Prozentsatz der weiblichen Lehrenden niedriger ist als der 

Prozentsatz der weiblichen Studierenden; am deutlichsten ist dies in den beiden Fakultäten mit dem höchsten 

Prozentsatz an weiblichen Studierenden (Gesundheit und Wirtschaft). Diese Tatsache deutet auf die typische „leaky 

pipeline“ hin, wie sie auch in der jüngsten „She figures“-Veröffentlichung vom November 202115 zu finden ist, wobei 

der Frauenanteil mit jeder weiteren Stufe auf der Karriereleiter abnimmt. Die „She Figures“- Veröffentlichungen, erst-

mals 2003 erschienen und alle drei Jahre aktualisiert, enthalten Daten zu den Gleichstellungszielen im Bereich der 

Forschungs- & Innovations-Politik (F&I). Im Zusammenhang mit den oben genannten erneuerten und verstärkten 

politischen Verpflichtungen liefert „She Figures 2021“ Daten und Analysen für etwa 88 Indikatoren, um den Stand 

der Gleichstellung von Frauen und Männern in F&I-Bereich in ganz Europa zu monitoren.

/Tabelle 1: Externe Lehrende nach Fakultät und Geschlecht, Stand November 2020

/Tabelle 2: Studierende nach Fakultät und Geschlecht, Stand November 2020

15 She figures 2021: Gender in Research and Innovation. Statistics and Indicators;
Studie im Auftrag der Europäischen Kommission, Generaldirektion Forschung und Innovation; November 2021

https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/67d5a207-4da1-11ec-91ac-01aa75ed71a1


- 11 -

Die FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH ist die Forschungstochter der Fachhochschule Wiener 

Neustadt. Die FOTEC wurde 1998 mit der Aufgabe gegründet, die technisch orientierten Studiengänge der FH Wie-

ner Neustadt bei der Initiierung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu unterstützen. 

Das Unternehmen beschäftigt 48 Mitarbeiter*innen, davon 10 Frauen (21%) und 38 Männer (79%). Da der Anteil der 

Teilzeitbeschäftigten hoch ist, entsprechen die 48 Beschäftigten 32,6 Vollzeitäquivalenten. Das Verhältnis zwischen 

Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten ist bei beiden Geschlechtern ungefähr gleich groß: 30 % der weiblichen und 36,8 

% der männlichen Beschäftigten arbeiten Vollzeit in der FOTEC, während 70 % der weiblichen und 63,2 % der männ-

lichen Beschäftigten Teilzeit arbeiten.

Organisationskultur und Work-life-Balance

Im November 2017 wurde die FH Wiener Neustadt erstmals mit dem Audit- Zertifikat „hoch-

schuleundfamilie“ des damaligen Bundesministeriums für Familie und Jugend ausgezeichnet. 

Das Audit-Verfahren soll Hochschulen dabei unterstützen, ein familienfreundliches Umfeld für Stu-

dierende und Mitarbeiter*innen zu schaffen. Das Zertifikat würdigt die Maßnahmen, die zur Unter-

stützung der Vereinbarkeit von Beruf/Studium/Familie getroffen werden. Das Audit-Verfahren ist ein wichtiges Inst-

rument, um bestehende Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen, zu bewerten, zu überdenken und zu verbessern, 

um das Bild einer modernen Familie mit einer starken Ausrichtung auf verschiedene Lebensphasen zu fördern. Der 

Kriterienkatalog zur Überprüfung der Maßnahmen ist sehr detailliert und deckt folgende Bereiche ab:

• Studienorganisation

• Wissenschaft & Lehre

• Arbeitsplatz

• Arbeitszeit

• Arbeitsorganisation

• Qualifizierung & Führung

• Urlaubsmanagement

• Gesundheit & Beschäftigungsfähigkeit

• Service für Familien

• Kinderbetruung

• Pflege und Betreuung

• Finanzielles Engagement

• Informations- und Kommunikationspolitik

Bei der Verleihung des Basiszertifikats im Jahr 2017 erhielt die Fachhochschule Wiener Neustadt großes Lob für die 

bereits gesetzten Maßnahmen. Die umgesetzten Maßnahmen sind sehr breit gefächert und für alle Geschlechter 

relevant - von Sommerferiencamps für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren bis hin zu Informationsveranstaltungen 

zum Thema Pflege. Seither wurden weitere Maßnahmen und Initiativen identifiziert und umgesetzt, wie z.B.:

• Festlegung von Ansprechpartner*innen sowohl für Studierende als auch für Arbeitnehmer*innen, die über
Dienstleistungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Studium informieren

• Flexible Arbeitszeiten

• Flexibilisierung der Anwesenheitspflicht für Studierende mit Betreuungspflichten
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• Ausweitung der Pflegezeit (Verzicht auf Haushaltszugehörigkeit)

• Ausbau einer familienfreundlichen Infrastruktur

Die Umsetzung der letztgenannten Maßnahmen wird schnell sichtbar, wenn man die Infrastruktur am Campus 1 

und am City Campus der FH Wiener Neustadt betrachtet. So gehören beispielsweise Wickeltische, Spielrucksäcke 

und Kinderhochstühle in der Mensa mittlerweile zum Alltag an der Fachhochschule.

Im März 2020 wurde ein Re-Audit-Workshop durchgeführt, bei dem die in den letzten drei Jahren umgesetzten 

Maßnahmen überprüft, Maßnahmenvorschläge für die nächsten drei Jahre entwickelt und priorisiert wurden. Er-

gänzt wurde der Workshop durch eine Reihe von qualitativen Interviews. Auf die Frage, wie familienfreundlich die 

Hochschule wahrgenommen wird, äußerten die Befragten eine hohe Zufriedenheit mit den Maßnahmen für das 

Personal und eine etwas geringere Zufriedenheit für die Maßnahmen betreffend der Studierenden. In einer Zielver-

einbarung sind elf Maßnahmen angeführt, , die bis Ende 2022 umgesetzt werden sollen. Der Fokus liegt dabei auf 

den Studierenden, den Standorten Tulln und Wieselburg, sowie der Thematisierung der Vereinbarkeit von Beruf/

Studium und Familie im Rahmen der Führungskräfteausbildung.

Die Gutachterin hob ausdrücklich hervor, dass die Hochschule drei Jahre zuvor von einem sehr guten Niveau aus 

gestartet war und lobte nicht nur das große Engagement und die Begeisterung der Verantwortlichen an der Hoch-

schule sowie die vorhandene Sensibilität für das Thema, sondern auch die detaillierten, umfassenden und hoch-

wertigen Unterlagen.

Die zuständige staatliche Auditgesellschaft Familie & Beruf Management GmbH führt auf ihrer Website aus, dass 

sich die Signalwirkung eines solchen Zertifikats z.B. an der Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber*in (durch-

schnittlich 10 % mehr Bewerbungen pro Stelle) und damit an der erhöhten Motivation und Loyalität der Mitarbei-

ter*innen messen lässt16.

Eine im Oktober 2021 vereinbarte Ergänzung zu einer bestehenden Betriebsvereinbarung über die Regelungen für 

das Home-Office - unabhängig von der COVID-19-Pandemie - unterstützt die Work-life-Balance weiter. Sie ermög-

licht es allen Arbeitnehmer*innen, mit ihren Führungskräften eine Vereinbarung zu treffen, nach der bis zu 50 % (in 

Ausnahmefällen bis zu 100 %) ihrer vertraglichen Wochenarbeitszeit an anderen Orten als auf dem Betriebsgelände 

des Arbeitgebers zu leisten sind. Diese Maßnahme hilft allen Mitarbeiter*innen, ihre Work-Life-Balance entspre-

chend ihren individuellen Bedürfnissen zu verbessern.

Für Mitarbeiter*innen ohne Lehrverpflichtung an der Hochschule gelten flexible Arbeitszeiten (Montag bis Freitag 

6 - 22 Uhr, Samstag 7 - 20 Uhr), wobei die Kernzeit nach unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen in den jeweiligen 

Betriebsvereinbarungen festgelegt ist. In der FOTEC können die Arbeitszeiten in der Regel zwischen 7.00 und 20.00 

Uhr von den Beschäftigten frei gewählt werden, sofern Kundentermine, Besprechungen etc. im Team vereinbart 

werden.

16  http://www.familieundberuf.at/zertifizierungen/zertifizierung-hochschuleundfamilie
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Vertretung der Geschlechter in Führungspositionen
und Entscheidungsprozessen

Das Topmanagement der FH Wiener Neustadt ist ausschließlich männlich besetzt.

Mit Stand Jänner 2022 setzt sich das Kollegium der FH Wiener Neustadt aus 11 (73%) männlichen und 4 

(27%) weiblichen Mitgliedern zusammen.

In ähnlicher Weise ist auch die Fakultätsleitung, wie oben erwähnt, mit vier Männern (80 %) und einer Frau (20 %) 

besetzt. Ausgewogener ist das Verhältnis auf der Ebene der Institute, wo sechs Führungskräfte (60 %) Frauen und 

vier (40 %) Männer sind. Von den übrigen 75 Führungspositionen an der Fachhochschule (Studiengangsleitung, 

Kompetenzzentrumsleitung, Facility Management, IT, Personalwesen, Unternehmenskommunikation usw.) sind 28 

(37%) von Frauen und 47 (63%) von Männern besetzt.

Im Bereich des Forschungsprojektmanagements ist die Gleichstellung an der FH Wiener Neustadt vollständig um-

gesetzt. Von den 51 Forschungsprojekten, die bis 15. November 2020 durchgeführt wurden, wurden 51% von einer 

weiblichen Projektleiterin (26 Projekte) und 49% von einem männlichen Projektleiter (25 Projekte) geleitet, was exakt 

dem Anteil am gesamten Forschungspersonal entspricht (119 Frauen, 51% vs. 113 Männer, 49%).

Vom gesamten Forschungspersonal leiten 9 % der Frauen (11 Personen) und 12 % der Männer (13 Personen) For-

schungsprojekte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei den Frauen eine Person für insgesamt elf Projekte ver-

antwortlich ist, während bei den Männern die Verantwortung für vier Forschungsprojekte das Maximum darstellt. 

Auch das Durchschnittsalter der Projektleiter ist bei den Frauen niedriger: 37 Jahre gegenüber 42 Jahren bei den 

Männern.

Diese Ergebnisse korrelieren mit der Tatsache, dass Frauen an österreichischen Hochschulen nach wie vor haupt-

sächlich im akademischen Mittelbau vertreten sind, während mehr Männer in den höheren Organisationsebenen 

vertreten sind. Gleichzeitig deuten die Zahlen darauf hin, dass bereits ein Transformationsprozess im Gange ist. Wäh-

rend die Gleichstellung der Geschlechter bei jüngeren Menschen ohne Betreuungspflichten (frühe Karrierestufen) 

recht reibungslos umgesetzt wird, bedarf es einer familienfreundlichen Gesamtkultur, wie sie im obigen Kapitel 

Organisationskultur und Work-Life-Balance beschrieben wurde, um die Gleichstellung der Geschlechter in späteren 

Karrierestufen zu fördern.
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Gleichstellung der Geschlechter bei der Rekrutierung
und der Karriereentwicklung

Die offizielle „Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans“17 empfiehlt Maßnahmen zur 

Rekrutierung, Auswahl und Karriereentwicklung um sicherzustellen, dass Frauen und Männer die 

gleichen Chancen haben, sich zu entwickeln und beruflich voranzukommen. Die kritische Über-

prüfung bestehender Auswahlprozesse und -verfahren in allen Phasen und die Beseitigung etwai-

ger Vorurteile sind wichtige Schritte zur Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen und Männern in 

akademischen und Forschungslaufbahnen in Hochschulorganisationen und anderen öffentlichen Einrichtungen.

“Recruitment, selection and career progression measures aim to ensure that women and men get equal chances to 

develop and advance their careers. Critically reviewing existing selection processes and procedures at all stages and 

remedying any biases are important steps for ensuring gender equality in academic and research careers in higher 

education organisations and other RPOs.“

Aus eben diesem Grund hat die kollegiale Hochschulleitung, bestehend aus Geschäftsführung und Leitung des Kol-

legiums, 2017 die Satzung geändert: „Die Fachhochschule Wiener Neustadt ist bestrebt, ein ausgewogenes Verhält-

nis von Frauen und Männern auf allen Ebenen, in allen Funktionskategorien und in allen Gremien, aber auch bei den 

Studierenden in allen Studiengängen, zu erreichen bzw. zu halten. Bei allen Bewerbungs- und Stellenbesetzungs-

verfahren, aber auch bei der Auswahl der nebenberuflichen Lehrenden, wird bewusst auf die Vielfalt (vorrangig 

Geschlecht und Migrationshintergrund) geachtet, sowohl bei der Ansprache, als auch bei der Durchführung des Ver-

fahrens.“18 Hauptziele sind die Anhebung des Niveaus des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts durch dessen 

aktive Bevorzugung bei gleicher Qualifikation sowie die Umsetzung einer gezielten Frauenförderung in technischen 

Studiengängen. Im gleichen Jahr wurde eine Verfahrensbeschreibung für die Personalauswahl erstellt.

Tabelle 4 unten vergleicht einige der ersten Daten, die 2018 bzw. 2020 erhoben wurden, im Hinblick auf den Frauen-

anteil bei ausgewählten Indikatoren. Bei den meisten Indikatoren ist ein positiver Trend festzustellen, der allerdings 

noch gering ist. Bei den Studierenden, die aufgrund einschlägiger beruflicher Qualifikationen zugelassen wurden, 

ist der Anteil der Frauen jedoch erheblich gestiegen (+19 %, wobei Frauen im Jahr 2020 die Mehrheit dieser Studie-

renden stellen). Wichtig ist, dass bei zwei wichtigen Indikatoren, nämlich der Gesamtzahl der aktiven Studierenden 

sowie der Zahl des Lehr- und Forschungspersonals - der überwiegenden Mehrheit der Personen an der FH Wiener 

Neustadt - die Gleichstellung der Geschlechter erreicht wurde (und Frauen bei den aktiven Studierenden sogar 

leicht überrepräsentiert sind).

17 „Maßnahmen zur Rekrutierung, Auswahl und Karriereentwicklung sollen sicherstellen, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben,
sich zu entwickeln und beruflich voranzukommen. Die kritische Überprüfung bestehender Auswahlprozesse und -verfahren in allen Phasen
und die Beseitigung etwaiger Voreingenommenheit sind wichtige Schritte, um die Gleichstellung von Frauen und Männern in akademischen

und Forschungslaufbahnen in Hochschuleinrichtungen und anderen RPOs zu gewährleisten.“
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language- en/format-PDF/source-232129669, 2021, S.38

18 Kundmachung GZ2-63-4_GP2-8, 2017, S.3
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Prozentualer Anteil von Frauen 2018 2020 Differenz

Aktive Studierende 56% 55% -1%

Studierende, die aufgrund einer einschlägigen beruflichen 
Qualifikation zugelassen werden

36% 55% +19%

Lehr- und Forschungspersonal 50% 50% +/-0%

Nebenberuflich Lehrende 31% 36% +5%

Studiengangsleitungen 41% 39% -2%

Kollegium 29% 33% +4%

Verwaltungspersonal 65% 66% +1%

Führungsebene in der Verwaltung 30% 31% +1%

Die drei Geschäftsführer, wie auch die Kollegiumsleitung und -stellvertretung sind Männer. Von den Leitungen 

der fünf Fakultäten sind vier Männer (80%) und eine Frau (20%).

Unter den Leitungen der zehn Institute (Stand Ende des Studienjahres 2020/21), die fakultätsübergreifende und 

in-terdisziplinäre Dienstleistungen für Lehre und Forschung erbringen, sind sechs (60%) Frauen und vier (40%) 

Männer. Dieser Frauenanteil ist deutlich höher als der Durchschnitt von 23,6 % an EU-Hochschulen und 26,8 % an 

österrei-chischen. Hochschulen.19 Ein interessanter Aspekt ist, dass die Altersspanne bei den männlichen 

Institutsleitern viel breiter ist (zwischen 31 und 60 Jahren) als bei ihren weiblichen Kolleginnen, die zwischen 40 

und 51 Jahre alt sind.

Die Zahl der Studierenden nach Fakultäten und Geschlecht ist bereits in Tabelle 2 angegeben. Die 
folgende Tabelle 3 zeigt die Unterschiede im Verhältnis zwischen Männern und Frauen auf der Ebene der 

Bachelor- und Masterstudiengänge für die fünf Fakultäten der FH Wiener Neustadt. Während in den Bereichen 

Wirtschaft und Technik der Anteil der Masterstudentinnen etwa gleich hoch ist wie auf Bachelor-Ebene, sinkt 

dieser Anteil in den Fakultäten Sport und Gesundheit deutlich. Nur in der Fakultät für Sicherheit ist 

der Anteil der Masterstudentinnen höher als der der Bachelorstudentinnen.

/Tabelle 4: Prozentualer Anteil von Frauen bei ausgewählten Indikatoren

19 She figures 2021: Gender in Research and Innovation. Statistics and Indicators; Studie im Auftrag der Europäischen Kommission,
Generaldirektion Forschung und Innovation; November 2021, S. 198

https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/67d5a207-4da1-11ec-91ac-01aa75ed71a1
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Männlich Weiblich Gesamt

Anzahl Prozentsatz Anzahl Prozentsatz Anzahl

Gesundheit 133 19% 551 81% 684

BA 101 17% 503 83% 604

MA 32 40% 48 60% 80

Sicherheit 86 82% 19 18% 105

BA 70 84% 13 16% 83

MA 16 73% 6 27% 22

Sport 96 68% 45 32% 414

BA 61 64% 35 36% 96

MA 35 78% 10 22% 45

Technik 804 72% 312 28% 1116

BA 451 73% 166 27% 617

MA 353 71% 146 29% 499

Wirtschaft 843 36% 1482 64% 2325

BA 460 37% 795 63% 1255

MA 383 36% 687 64% 1070

/ Tabelle 3: Studierende nach Fakultät, Geschlecht und Ausbildungsstufe, Stand November 2020

Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Lehre

Im Jahr 2018 gab es in keinem der damals 47 Studiengänge ein Modul mit einem Gender- Schwer-

punkt20. In den Folgejahren wurden jedoch mehrere Kurse mit einem breiten Diversitätsfokus als 

Weiterbildung für die Mitarbeiter*innen der FH Wiener Neustadt angeboten:

2018/2019

• Diversität an der Hochschule gewinnbringend nutzen (wegen mangelnder Anmeldungen abgesagt)

• Laterales Denken 

2019/2020

• Interkulturelle Kommunikation und Kooperation (mangels Anmeldungen abgesagt) 

2020/2021

• Sprachsensible Lehre (zwei Teilnehmer*innen im Wintersemester, im Sommersemester abgesagt)

2021/2022

• Interkulturelle Kommunikation

• Sprachsensible Lehre (im Wintersemester abgesagt)

20 „Gleichstellung in Wissenschaft und Forschung in Österreich“, Wroblewski, A., Striedinger, A. u.a.;
Institut für Höhere Studien IHS; Studie in Auftrag gegeben vom Österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2018, S.92

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:4c6f3c17-4499-406e-9c23-fb28ee28d7ff/Gleichstellung in Wissenschaft und Forschung in �sterreich (Langfassung, PDF, 6,5 MB).pdf
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Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Gewalt, einschließlich
sexueller Belästigung

Es ist Teil der Organisationskultur der FH Wiener Neustadt, eine offene und tolerante (For-

schungs-)Gemeinschaft zu fördern, die die Integrität und die Grundwerte jeder Person, in jeder 

sozialen Interaktion, respektiert.

Aus der Abhängigkeit der Studierenden von der Beurteilung durch die Lehrenden ergibt sich naturge-

mäß ein Machtgefälle. In den letzten Jahren wurden an der FH Wiener Neustadt einige Fälle von geschlechtsspe-

zifischer Gewalt gemeldet. Diese beschränken sich auf etwa einen Fall pro Jahr. Bisher gibt es keine statistischen 

Daten über diese Vorkommnisse.

Außerdem fehlt es an standardisierten Verfahren für die Meldung und Überwachung von geschlechtsspezifischer 

Gewalt. Die Fälle wurden von den Studierenden an eine der folgenden Stellen gemeldet:
• die Gender- & Diversity-Beauftragten
• die Studiengangsleitung

• die Studierendenvertretung.

Studiengangsleitungen stehen den Studierenden in der Regel nahe, was entweder zu einem Vertrauensverhältnis 

oder zu einem ungleichen Machtverhältnis führen kann. Darüber hinaus wurden Fälle von geschlechtsspezifischer 

Gewalt aufgrund fehlender standardisierter Verfahren zur Überwachung und Behandlung solcher Fälle sehr unter-

schiedlich behandelt.

Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt, einschließlich sexueller Belästigung unter Beschäftigten der FH Wiener 

Neustadt, wurden entweder dem Betriebsrat oder der Gender- & Diversity- Beauftragten gemeldet.

Seitdem die Gender- und Diversity-Beauftragte 2019 auf der Website der Hochschule vorgestellt wurde, hat die 

direkte Kontaktaufnahme zugenommen. Die unabhängige Position der Gender- und Diversitybeauftragten führte 

dazu, dass kein Machtgefälle von der Person wahrgenommen wurde, die solche Vorfälle gemeldet hat. Wenn die 

meldende Person dies wünschte, wurde die Person kontaktiert, die der geschlechtsspezifischen Gewalt beschul-

digt wurde und der Vorfall wurde gemeinsam besprochen.

Die Gründe für die mangelnde Nachfrage an diesen Kursen muss ermittelt werden, um ansprechende Lehrinhalte 

anbieten zu können. Geschlechtsaspekte, Diversität und Inklusion sind auch für die Lehre relevant. Als Teil von Nach-

haltigkeitsthemen müssen diese Themen zumindest in Lehrveranstaltungen mit Nachhaltigkeitsinhalten integriert 

werden.

Die Geschlechterdimension ist eines von neun Kriterien, nach denen beim internen Förderprogramm des FHWN 

Fonds, (Unterstützung von internen Forscher*innen und Lehrkräften bei der Beantragung von Drittmitteln für For-

schungsprojekte) die eingereichten Anträge bewertet werden.
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21 Analyse der gesammelten Daten mit Stichtag 15. November eines jeden Jahres bis Ende Januar des folgenden Jahres

Monitoring von Prozessen
& Verfahren
Der vorliegende Gleichstellungsplan legt die Ausgangssituation in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter 

in der Organisation fest, anhand derer die Fortschritte regelmäßig kontrolliert werden können. Die gesammelten, 

dargestellten und analysierten Daten werden jährlich aktualisiert und verglichen21. Der Gleichstellungsplan ist ein 

strategisches Dokument, für das Kollegium und Erhalter der FH Wiener Neustadt verantwortlich sind. Das Kolle-

gium und der Erhalter tragen die volle Verantwortung für die Umsetzung der im Gleichstellungsplan dargelegten 

Verpflichtungen.

Der „Arbeitsausschuss für Gleichstellung und Diversität“ ist das ausführende Organ für die Evaluierung und 
Weiter-entwicklung des Gleichstellungsplans und berät das Kollegium und den Erhalter zu diesem Thema.

Der „Arbeitsausschuss für Gleichstellung und Diversität“ bewertet die Indikatoren, die für die Erhebung 

relevanter Daten zur Einschätzung der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen erforderlich sind. Die Daten 

werden von der Abteilung Rechnungswesen und Controlling erhoben.

Die Maßnahmen für die FOTEC werden jährlich im März an die FOTEC-Geschäftsführung zur Umsetzung durch 

die Generalversammlung weitergegeben. Es erfolgt eine Priorisierung und Gewichtung, die die Größe des 

Unterneh-mens und den Unternehmenszweck der FOTEC berücksichtigt. Die Maßnahmen werden in den 

allgemeinen Maß-nahmenkatalog (Maßnahmen, Fehler & Ursachen YYYY.xlsx) zur Umsetzung durch die FOTEC 

übernommen. Das Monitoring der Umsetzung und die Wirksamkeitskontrolle erfolgt sowohl durch die 

Umsetzungs- verantwortlichen als auch im Rahmen der jährlichen internen und externen Audits zur ISO 9001:2015 

Zertifizierung. Bei diesen Audits wird stets ein besonderes Augenmerk auf den oben erwähnten allgemeinen 

Maßnahmenkatalog und insbesonde-re auf die einzelnen Maßnahmen gelegt.

Dedizierte Ressourcen
Die FH Wiener Neustadt verpflichtet sich, die notwendigen finanziellen und zeitlichen Ressourcen zur 

Umsetzung des Gleichstellungsplans und der geplanten Maßnahmen über den gesamten Genderplan-Zyklus 

bereitzustellen. Die Mitglieder des Arbeitsausschusses für Gleichstellung und Diversität stellen als Expert*innen 

die Entwicklung und Umsetzung des Gleichstellungsplans sicher.
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Vorgeschlagene Ziele und Maßnahmen für jedes behandelte Thema: 

Alle Ziele sollten bis zum 31.5.2024 erreicht werden.

Datenerhebung (obligatorische prozessbezogene Anforderung für Horizon)

• Die relevanten Daten/Indikatoren für den Gleichstellungsplan und seine Maßnahmen sind verfügbar

• Auswahl aussagekräftiger Indikatoren, die für die Erhebung von Daten und den Berechnungsprozess er-
forderlich sind (z. B. Bildungs- oder Elternkarenz)

• Die Stakeholder kennen den Status quo der Gleichstellungsindikatoren.

Organisationskultur und Work-Life-Balance (empfohlener inhaltlicher Bereich für Horizon)

• Die Hochschule hat alle in der Zielvereinbarung zum Audit „hochschuleundfamilie“ 2020 vereinbarten Maßnah-
men umgesetzt, mit dem Ziel einer fortgesetzten Re-Zertifizierung:

• Bewertung der ergriffenen Maßnahmen während des Auditprozesses

• Wiederholte Erhebung der Notwendigkeit von Kinderbetreuung

• Angebot eines Baby-Welcome-Pakets für Mitarbeiter

• Einrichtung einer familienfreundlichen Infrastruktur in Wieselburg und Tulln

• Einrichtung eines Eltern-Kind-Zimmers auf dem Campus 1

• Thematisierung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Managementausbildung

• Einführung von Fokusgruppen zur regelmäßigen Evaluierung der Bedürfnisse von Studierenden

• Alle relevanten Stakeholder sind Teil des Gleichstellungsplanprozesses

• Einholen von Input aller Personen, die etwas zum Gleichstellungsplan beitragen möchten

• Durchführung von Fokusgruppen zu Diversitätsaspekten in der Fachhochschule

• Ermittlung und Bewertung potenzieller Stakeholder und Festlegung ihrer Rollen für den
Gleichstellungsplan

• Die Stakeholder haben ein gemeinsames Verständnis von Gleichstellung

• Entwicklung und Implementierung zusammen mit allen Stakeholdern von mindestens zwei Maßnahmen,
um ein gemeinsames Verständnis von Gleichstellung zu erreichen

• Die Stakeholder haben sich auf den Gleichstellungsplan für die nächste Periode geeinigt

• Die Stakeholder entscheiden, welche Ziele und Maßnahmen in den Gleichstellungsplan aufgenommen

werden sollen

• Jahresberichte und Bewertung der Fortschritte und Ergebnisse
(obligatorische prozessbezogene Anforderung für Horizon)

• Verfassen und Veröffentlichen des Jahresberichts

• Die Hochschule setzt weitere konkrete Schritte hin zu einer inklusiven und vielfältigen Außendarstellung
(z. B. in ihren Marketingmaterialien und Online- Auftritten)

• Der Gleichstellungsplan wird von der obersten Leitung unterzeichnet, auf der Website der Hochschule veröf-

Ziele für die nächsten zwei Jahre
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fentlicht und in der Institution verbreitet (obligatorische prozessbezogene Anforderung für Horizon)

• Entwicklung einer internen und externen Kommunikationsstrategie zur Verbreitung

Ausgewogenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen und bei Entscheidungsprozessen 
(empfohlener inhaltlicher Bereich für Horizon)

• Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und Entscheidungsprozessen

• Es gibt mindestens zwei Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen 
und Entscheidungsprozessen.

Gleichstellung der Geschlechter bei der Rekrutierung und der Karriereentwicklung 
(empfohlener inhaltlicher Bereich für Horizon)

• Alle Mitarbeiter*innen in Führungspositionen verfügen über tatsächliche Kenntnisse zu Anti-Bias
(Schulung ist eine verpflichtende prozessbezogene Anforderung für Horizon.)

• Verpflichtende Anti-Bias-Präsenzschulung aller Mitarbeiter*innen in Führungspositionen

• In allen Auswahlgremien für Führungspositionen müssen Männer und Frauen durch mindestens 30%
Ausschussmitglieder ihres Geschlechts vertreten sein
• Aufnahme von mindestens 30% Vertreter*innen beider Geschlechter in alle 

Berufungskommissionen für Führungspositionen

Integration der Geschlechterdimension in Forschung und Lehre (empfohlener inhaltlicher Bereich für Horizon)

• Forscher*innen kennen die Gender-Dimension ihrer Forschungsprojekte

• Erhebung der spezifischen geschlechtsspezifischen Forschungsfragen in den an der FHWN
durchgeführten Forschungsprojekten

• Erarbeitung von Maßnahmen zur Integration der Gender-Dimension in Forschungsprojekte

• Benennung einer beratenden Person zur Integration der Gender-Dimension in Forschungsvorhaben

• Jedes neue oder überarbeitete Curriculum beinhaltet Gender als Lehrinhalt in mindestens einer
Lehrveranstaltung (Schulung ist eine verpflichtende prozessbezogene Anforderung für Horizon)

• Jedes Curriculum ist daraufhin zu überprüfen, ob Gender in den Lehrinhalten enthalten ist.

• In jedem neuen oder überarbeiteten Curriculum wird Gender als Lehrinhalt in mindestens einer
Lehrveranstaltung aufgenommen.

• Bei der Auswahl von externen Vortragenden wird die Genderkomponente berücksichtigt:

• Entwicklung eines Prozesses zur Sensibilisierung der Verantwortlichen für den Auswahlprozess
externer Lehrbeauftragter

Maßnahmen gegen genderspezifische Gewalt, einschließlich sexueller Belästigung 
(empfohlener inhaltlicher Bereich für Horizon)

• Mitarbeiter*innen und Studierende kennen Präventivmaßnahmen und Verfahren zum Umgang mit
genderspezifischer Gewalt

• Entwicklung von Präventivmaßnahmen zum Umgang mit genderspezifischer Gewalt

• Erarbeitung eines Verfahrens zum Umgang mit genderspezifischer Gewalt
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